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Teil „F“  Besondere Bedingungen für den ARAG Elektro- und Gasgeräte-Schutz  

§ 1  Versicherte Gefahren und Schäden 

 1.  Die ARAG leistet Entschädigung für unvorhergesehen eintretende Beschädigungen oder Zerstö-
rungen von versicherten Sachen (Sachschaden).  Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versi-
cherungsnehmer oder seine Repräsentanten nicht rechtzeitig vorhergesehen haben. Führt der 
Versicherungsnehmer oder sein Repräsentant den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist die ARAG 
berechtigt, die Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen.   

      Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Sachschäden durch  

a)  Bedienungsfehler oder  Ungeschicklichkeit;  

b)  Kurzschluss, Überstrom, Induktion oder Überspannung; 

c) Bodenstürze, Bruchschäden und Flüssigkeitsschäden jedoch ohne Witterungseinflüsse (sie-
he  Nr. 3 d)); 

d)  vorsätzliche Beschädigung durch Dritte; 

e)  nach Ablauf der gesetzlichen und/ oder vertraglichen Gewährleistungsfrist / Garantie be-
steht Versicherungsschutz auch für Beschädigung oder Zerstörung des Gerätes (Sachschä-
den) durch Konstruktionsfehler; Guss- oder Materialfehler, Berechnungs-, Werkstätten- oder 
Montagefehler (siehe Nr. 3k). 

2. Versicherungsschutz besteht nicht für Leistungen, 

a)  die aufgrund von Service-, Justierungs- und Reinigungsarbeiten notwendig werden; 

b)  die zur Beseitigung unerheblicher Mängel, insbesondere Kratz-, Schramm-, und Scheuer-
schäden sowie sonstige Schönheitsfehler, die den technischen Gebrauch des Gerätes nicht 
beeinträchtigen, erbracht werden. 

3. Die ARAG leistet nicht für Schäden  

a)  durch vorsätzliche Handlungen oder Unterlassungen des Versicherungsnehmers oder sei-
nes Repräsentanten; 

b)  durch Fehler und Mängel, welche bei Abschluss der Versicherung vorhanden und dem Ver-
sicherungsnehmer bekannt waren; 

c)  durch normale Abnutzung (Verschleiß), dauernde Einflüsse des Betriebes, allmähliche Ein-
wirkung – insbesondere von Gasen, Dämpfen, Wärme oder Feuchtigkeit;  

d)   durch unmittelbare oder mittelbare Witterungseinflüsse; 

e)  durch nicht fachgerechtes Einbauen, unsachgemäße Reparatur/Eingriffe nicht  von der  
ARAG autorisierter Dritter, unsachgemäße, nicht bestimmungsgemäße oder ungewöhnli-
che - insbesondere nicht den Herstellervorgaben entsprechende - Verwendung oder Reini-
gung des Gerätes; 

f)   an oder durch Software  oder Datenträger, durch Computerviren, Programmierungs-  oder 
Softwarefehler; 

g)  an Leuchtmitteln (Leucht- und Leuchtstoffröhren, Glühbirnen, Energiesparlampen) und 
Röhren und damit fest verbundenen Baugruppen, Verschleißteilen und Verbrauchsmateria-
lien sowie Batterien und Akkus;  

h)  Glasbruchschäden an Ceran-Kochfeldern, sofern nicht das versicherte Gerät einen versicher-
ten Totalschaden erlitten hat;  

i)  unmittelbare und mittelbare Sachfolgeschäden und Vermögensschäden; 

j)  die unmittelbar oder mittelbar entstehen durch Krieg, Bürgerkrieg, kriegs-  oder bürger-
kriegsähnliche Ereignisse, Aufruhr, innere Unruhen, politische Gewalthandlungen, Attentate 
oder Terrorakte, Streik, Aussperrung oder Arbeitsunruhen, Enteignungen oder enteig-
nungsgleiche Eingriffe, Beschlagnahme, Entziehungen, Verfügungen oder sonstige Eingriffe 
von hoher Hand sowie durch  Kernenergie; 

k)  für die der Hersteller oder der Lieferant gesetzlich oder vertraglich haftet (z.B. nach Gewähr-
leistungs-  oder Garantiebestimmungen). Bestreiten diese ihre Eintrittspflicht, so leistet die 
ARAG zunächst Entschädigung, soweit sie dazu bedingungsgemäß verpflichtet ist. Die An-
sprüche gehen gem. Teil A § 15 (Übergang von Ersatzansprüchen) auf die ARAG über;  

l)  durch Brand, Nutzwärmeschäden, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Verpuffung, Blindgän-
ger, Überschalldruckwellen, Rauch-/ Rußschäden, Fahrzeuganprall, Anprall oder Absturz ei-
nes Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung, radioaktive Isotope, Einbruchdiebstahl, 
Diebstahl, Vandalismus nach Einbruch (gem. Teil A §3 Nr.4), Raub oder Plünderung,  Lei-
tungswasser, Rohrbruch, Frost, Sturm und Hagel, innere Unruhen, Streiks und Aussperrung; 

m)  die durch Elementargefahren (Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erd-
rutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch) sowie andere katastrophale Naturereignis-
se entstehen; ist der Beweis für einen dieser Ausschlüsse nicht zu erbringen, so genügt die 
überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf eine dieser Ursachen zurückzufüh-
ren ist; 
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n)  durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit dem Versicherungsnehmer oder 
seinen Repräsentanten bekannt sein musste; die ARAG leistet jedoch Entschädigung, wenn 
der Schaden nicht durch die Reparaturbedürftigkeit verursacht wurde oder wenn die Sache 
zur Zeit des Schadens mit Zustimmung der ARAG wenigstens behelfsmäßig repariert war. 

4.   Die ARAG gewährt dem Versicherungsnehmer insoweit keinen Versicherungsschutz, als dass der 
Versicherungsnehmer Entschädigung aus einem anderen Versicherungsvertrag beanspruchen 
kann (Subsidiarität).  

§ 2  Versicherte und nicht versicherte Sachen  

 1. Versichert sind die sich im Eigentum des Versicherungsnehmers oder einer mit ihm dauernd in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Person befindlichen, eigengenutzen Anlagen und Geräte der 
jeweiligen Gerätegruppe, sofern diese versichert gilt. Die Sicherungsübereignung wird dem Ei-
gentum an der versicherten Sache in diesem Falle gleichgestellt. Versicherbar sind folgende Gerä-
tegruppen: 

a)  Haushaltsgeräte 

b)  Bild- und Tontechnik, Telefonanlagen 

c)  Unterhaltungs- und Spieleelektronik 

2. Die Geräte gemäß Nr. 1a) sind in Leistungsvariante „Basis“ versichert. In der Leistungsvariante 
„Komfort“ sind zusätzlich Geräte gemäß Nr. 1b), in der Leistungsvariante „Premium“ zusätzlich Ge-
räte gemäß Nr. 1c) versichert. 

        Batterien, Akkus und sonstige Ladungsspeicher sind mitversichert, sofern das versicherte Gerät ei-
nen versicherten Totalschaden erlitten hat. 

3.     Versichert ist das Interesse des Versicherungsnehmers. 

 Ist die versicherte Sache sicherungsübereingnet, ist auch das Interesse des Eigentümers versi-
chert. 

 Die Bestimmungen zu versicherten Schäden und Gefahren bleiben unberührt. 

 Hat der Versicherungsnehmer die Sache einem Dritten unentgeltlich als Entleiher oder Verwahrer 
übergeben, so ist auch das Interesse dieses Dritten versichert. 

 Im Übrigen gelten die Bestimmungen zur Versicherung für fremde Rechnung (Teil A §12). 

4. Nicht versichert sind  

a)  Gebäudebestandteile, Photovoltaikanlagen;    

b)  selbst fahrende Krankenfahrstühle, alle weiteren Elektrofahrzeuge mit Ausnahme von Kin-
derspielzeuge;  

c)  medizinische Geräte (z.B. Tens Geräte, Blutdruckmesser, Inhalationsgeräte, EKG); 

d)  Teile von Anlagen, die während der Lebensdauer der versicherten Sachen erfahrungsgemäß 
mehrfach ausgewechselt werden müssen; 

e)  fremde Sachen, die nicht Eigentum des Versicherungsnehmers oder einer mit ihm dauernd 
in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person sind;  

f) ausschließlich beruflich genutzte Anlagen und Geräte. 

§ 3  Haushaltsgeräte 

 1. Ein Haushaltsgerät ist ein elektrisches oder mit Gas betriebenes Gerät, das üblicherweise im Pri-
vathaushalt zum Zweck der Lebensmittelaufbewahrung /-zubereitung, der Reinigung, Beleuch-
tung (ausgenommen Leuchtmittel – siehe §1 Nr. 3g), der Haushaltsreparaturarbeiten und Heim-
werken, sowie der Gesundheitspflege dient.   

2. Zu den Haushaltsgeräten gehören 

a)  Geräte zur Wäschepflege, insbesondere Waschmaschine, Wäschetrockner, Mangel, Bügelei-
sen; 

b)  Küchengeräte, insbesondere Geräte zum 

aa)  Kochen und Backen: Herd, Ofen, Mikrowellenherd, Minibackofen mit Grill, elektrische 
oder Gas betriebene Kochmaschine; 

bb)  Spülen: Geschirrspüler; 

cc)  Kühlen und Gefrieren: Kühlschrank, Gefriertruhe, Kühl-Gefrier-Kombination; 

dd) Elektrokleingeräte: Handrührgerät, Kaffeemaschine, Espressomaschine, 
Küchenmaschine, Pürierstab, Saftpresse, Toaster, Wasserkocher; 

c)  Raumklimageräte, insbesondere Ventilator, Heizlüfter, Luftbefeuchter, portable Klimaanla-
ge; 

d)  Reinigungsgeräte, insbesondere Staubsauger, Bohnermaschine, Nass-Trocken-Sauer; 

e)  Beleuchtungsgeräte, insbesondere Stehleuchte, Schreibtischleuchte; 
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f)  Wärmeerzeuger, insbesondere Heizkissen, Heizstrahler, Sonnenbank; 

g)  Heimwerkermaschinen, insbesondere Nähmaschine, Akku-Bohrschrauber, Bohrmaschine, 
elektrische Heckenschere, elektrischer Rasenmäher; 

h)  Messgeräte, insbesondere Personenwaage, digitales Fieberthermometer. 

3. Ausgenommen sind Geräte, die in §4 und §5 beschrieben sind. 

§ 4  Bild- und Tontechnik, Telefonanlage 

 1. Bildtechnik 

 Geräte der Gruppe Bildtechnik sind solche, die ausschließlich zur Wiedergabe- und Aufnahme von 
Bildern, Film und Fernsehen genutzt werden.  

 Zu den Bildtechnik-Geräte gehören 

a)  Wiedergabegeräte von Bild, insbesondere Fernseher, Bildschirm, Projektor, Beamer, DVD-
/Video-/BluRay-Player, Media-Player; 

b)  Aufnahmegeräte von Bild, insbesondere DVD-/Video-/BluRay-Recorder, Videorecorder, 
Festplattenrecorder, digitale Kamera , Camcorder, Fotoapparate; 

c)  Übertragungsgeräte von Bild, insbesondere Satellitenschüssel, DVB-T-/DVB-S-Receiver, De-
coder; 

2. Tontechnik 

 Geräte der Gruppe Tontechnik sind solche, die ausschließlich der Umwandlung, Bearbeitung, Auf-
zeichnung (Speicherung), und Wiedergabe von akustischen Ereignissen (Schall) dienen. 

 Zu den Tontechnik-Geräten gehören 

a)  Wiedergabegeräte von Ton, insbesondere Radio, Kassettenrekorder, CD-Player, MD-Player, 
Stereoanlage, MP3-Player, (Schall-/USB-) Plattenspieler; 

b)  Aufnahmegeräte von Ton, insbesondere Mikrofon, digitale Magnetbänder, magneto-
optische Digitalspeicher; 

c)  Regelgeräte von Ton, insbesondere A/D-Wandler, Klangregler, Regelverstärker, Verzögerer, 
Verstärker, Lautsprecher; 

3. Telefonanlage 

 Eine Telefonanlage ist eine Vermittlungseinrichtung, die ein oder mehrere Endgeräte wie zum 
Beispiel Telefon, Fax, Anrufbeantworter sowohl untereinander als auch mit dem öffentlichen Tele-
fonnetz verbindet. Mitversichert gelten Router, Modem, Splitter, NTBA. 

4. Ausgenommen sind Geräte, die in §5 beschrieben sind. 

§ 5  Unterhaltungs- und Spieleelektronik 

 1. Geräte der Gruppe Unterhaltungs- und Spieleelektronik sind alle weiteren Geräte, soweit nicht 
nach §2 Nr. 4 ausgeschlossen, die zu privaten Zwecken genutzt werden.  

 Darunter fallen z.B. 

a)  Personal Computer / Laptops / Notebooks / Netbooks /Tablet-PCs sowie andere mobil ein-
setzbare PC-Systeme inkl. elektronischem Zubehör (Maus, Monitor, Tastatur, Scanner Dru-
cker, Steck- /Erweiterungskarten, Stifttablets, Plotter, USB-Geräte), Network Attached Stora-
ge (NAS), Wechseldatenträger; 

b)  mobile Telekommunikationsgeräte, insbesondere Handheld, PDA, Pocket PC, Smartphone, 
Mobiltelefon, Funkgerät; 

c)  elektrische Spielzeuge, insbesondere Modelleisenbahn, -flugzeug, -auto, -boot, Kinderfahr-
zeug; 

d)  elektrische Musikinstrumente, insbesondere E-Gitarre, E-Keyboard, E-Schlagzeug;         

e)  Spielekonsolen; 

f)  mobile Navigationssysteme. 

§ 6  Versicherte Kosten  (Ersatz für Aufwendungen) 

 1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens 

a)  Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt 
des Versicherungsfalles den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Scha-
dens für geboten halten durfte  oder die er auf Weisung der ARAG macht. 

b)  Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versicherte Sachen ist auf die 
Entschädigungsgrenze gem. § 8 Nr. 7 begrenzt; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendun-
gen auf Weisung der ARAG entstanden sind. 

c)  Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutio-
nen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen 
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im öffentlichen Interesse erbracht werden. 

d)  Die ARAG hat den für die Aufwendungen gem. Nr. 1a)-c) erforderlichen Betrag auf Verlan-
gen des Versicherungsnehmers vorzuschießen. 

2. Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten 

a) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versicherten 
Schadens aufwenden muss, um versicherte und nicht versicherte Sachen, deren Teile oder 
Reste, die sich innerhalb des Versicherungsortes befinden 

aa)  aufzuräumen und nötigenfalls zu dekontaminieren; 

bb)  zu vernichten oder in die nächstgelegene geeignete Abfallbeseitigungsanlage zu 
transportieren und dort zu beseitigen. 

b) Nicht versichert sind jedoch Kosten für die Dekontamination und Entsorgung von Erdreich 
oder Gewässern, Kosten für die Beseitigung von Beeinträchtigungen des Grundwassers o-
der der Natur sowie von Emissionen in der Luft. 

 Nicht versichert sind ferner die Aufwendungen des Versicherungsnehmers aufgrund der 
Einliefererhaftung. 

 Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem anderen 
Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann. 

3. Bewegungs- und Schutzkosten 

 die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versi-
cherter Sachen andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen. 

4.     Kosten für die Wiederherstellung von Daten 
Versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von Daten des Betriebssystems, welche für die 
Grundfunktion der versicherten Sache notwendig sind, sofern der Verlust, die Veränderung oder 
die Nichtverfügbarkeit der Daten infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens an dem 
Datenträger eingetreten ist, auf dem diese Daten gespeichert waren. Andere Daten sind nicht ver-
sichert. 

 
Der Ersatz dieser Aufwendungen gem. Nr. 1-4 und die Entschädigung für versicherte Sachen sind zu-
sammen auf die Entschädigungsgrenze gem. § 8 Nr. 7 begrenzt. 

§ 7 Außenversicherung 

 1. Versicherte Sachen, die Eigentum des Versicherungsnehmers oder einer mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Person sind oder deren Gebrauch dienen, sind auch weltweit versichert, 
solange sie sich vorübergehend außerhalb der Wohnung befinden. Zeiträume von mehr als 3 Mo-
naten gelten nicht als vorübergehend. 

2. Hält sich der Versicherungsnehmer oder ein mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebender Famili-
enangehöriger zur Ausbildung, zur Erfüllung von Wehrpflicht oder Zivildienst außerhalb der 
Wohnung auf, so gilt dies solange als vorübergehend, wie er nicht dort einen eigenen Haushalt 
gegründet hat. 

§ 8  Versicherungsfall, Entschädigungsberechnung, Entschädigungsgrenzen  

 1. Versicherungsfall 

 Der Versicherungsfall tritt in dem Zeitpunkt ein, in dem sich eine versicherte Gefahr an versicher-
ten Sachen zu verwirklichen beginnt.  

2. Wiederherstellungskosten 

 Im Schadenfall wird zwischen Teilschaden und Totalschaden unterschieden. Ein Teilschaden liegt 
vor, wenn die Wiederherstellungskosten zuzüglich des Wertes des Altmaterials nicht höher sind  

a)  als der Neuwert bei Geräten bis zu einem Alter von 2 Jahren;  

b)  als der Zeitwert bei Geräten ab einem Alter von 2 Jahren.  

 Sind die Wiederherstellungskosten höher, so liegt ein Totalschaden vor. 

 Neuwert ist der Wiederbeschaffungswert von Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zu-
stand.  

 Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert durch einen Abzug insbesondere für Alter, Abnutzung 
und technischen Zustand.  

 Bei der Festlegung der Ersatzleistung bleibt ein evtl. Liebhaberwert unberücksichtigt. 

3.  Teilschaden 

 Entschädigt werden alle für die Wiederherstellung des früheren, betriebsfertigen Zustandes not-
wendigen Aufwendungen abzüglich des Wertes des Altmaterials. 

a)  Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbesondere  

aa)  Kosten für Ersatzteile und Reparaturstoffe; 

bb)  Lohnkosten und lohnabhängige Kosten, auch übertarifliche Lohnanteile und Zulagen, 
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ferner Mehrkosten durch tarifliche Zuschläge für Überstunden sowie für Sonntags-, 
Feiertags- und Nachtarbeiten; 

cc)  De- und Remontagekosten; 

dd)  Transportkosten einschließlich Mehrkosten für Expressfrachten; 

ee)  Kosten für die Wiederherstellung des Betriebssystems, welches für die Grundfunktion 
der versicherten Sache notwendig ist; 

ff)  Kosten für das Aufräumen und das Dekontaminieren der versicherten Sache oder de-
ren Teile sowie Kosten für das Vernichten von Teilen der Sache, ferner Kosten für den 
Abtransport von Teilen in die nächstgelegene geeignete Abfallbeseitigungsanlage, 
jedoch nicht Kosten aufgrund der Einliefererhaftung. 

b)  Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in Höhe der Wertverbesserung wird vorge-
nommen an Hilfs- und Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmitteln, Werk-
zeugen aller Art sowie sonstigen Teilen, die während der Lebensdauer der versicherten Sa-
che erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden müssen, soweit diese Teile zur 
Wiederherstellung der versicherten Sache zerstört oder beschädigt werden. 

c)  Die ARAG leistet keine Entschädigung für 

aa)  Kosten einer Überholung oder sonstiger Maßnahmen, die auch unabhängig von dem 
Versicherungsfall notwendig gewesen wären; 

bb)  Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserungen, die über die Wiederherstellung 
hinausgehen; 

cc)  Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige Wiederherstellung; 

dd)  Kosten für Arbeiten, die zwar für die Wiederherstellung erforderlich sind, aber nicht 
an der versicherten Sache selbst ausgeführt werden; 

ee)     Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie, soweit diese Kosten nicht auch 
durch Arbeiten in fremder Regie entstanden wären. 

4. Totalschaden 

 Entschädigt wird der Neuwert abzüglich des Wertes des Altmaterials. 

5.  Entschädigungsbegrenzung auf den Zeitwert 

 Abweichend von Nr. 3 und Nr. 4 ist die Entschädigungsleistung auf den Zeitwert unmittelbar vor 
Eintritt des Versicherungsfalles begrenzt, wenn 

a)  die Wiederherstellung (Teilschaden) oder Wiederbeschaffung (Totalschaden) unterbleibt, 
oder 

b)  für die versicherte Sache serienmäßig hergestellte Ersatzteile nicht mehr zu beziehen sind, 
oder 

c)  das beschädigte oder zerstörte Gerät älter als 2 Jahre ist.  

 Der Zeitwert für Sachen entspricht mindestens 

d) 40% des Neuwertes gem. Nr. 2 am Schadentag, wenn serienmäßig hergestellte Ersatzeile 
noch zu beziehen sind, oder 

e)  25% des  Neuwertes gem. Nr. 2 am Schadentag, wenn serienmäßig hergestellte Ersatzteile 
nicht mehr zu beziehen sind. 

 Der Versicherungsnehmer erwirbt einen Anspruch auf den Teil der Entschädigung, der den Zeit-
wert übersteigt, nur, soweit und sobald er innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles sichergestellt hat, dass er die Entschädigung zur Wiederherstellung der beschädigten 
oder Wiederbeschaffung der zerstörten Sachen verwenden wird. 

6.   Weitere Kosten 

 Weitere Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen Schadens über die Wiederherstellungskosten 
hinaus aufgewendet werden müssen, ersetzt die ARAG im Rahmen der vereinbarten Entschädi-
gungsgrenze (Nr. 7). 

7. Grenze der Entschädigung 

a)  Die Höchstentschädigung pro Gerät im Schadenfall beträgt 5.000 Euro.  

b)  Die Jahreshöchstentschädigung ist auf die im Versicherungsschein genannte Summe be-
grenzt.  

8. Selbstbehalt 

 Der nach Nr. 1 bis 7 ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt 
von 50 Euro gekürzt. 

 Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils einzeln abgezogen. Entstehen die 
mehreren Schäden jedoch an derselben Sache und besteht außerdem ein Ursachenzusammen-
hang zwischen diesen Schäden, so wird der Selbstbehalt nur einmal abgezogen. 
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§ 9  Sachverständigenverfahren  

 1.  Feststellung der Schadenhöhe  

 Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass die Höhe des 
Schadens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird. Ein solches Sachverständigenver-
fahren können ARAG und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.  

2. Weitere Feststellungen  

 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen zum Versi-
cherungsfall ausgedehnt werden.  

3.  Verfahren vor Feststellung  

 Für das Sachverständigenverfahren gilt:  

a)  Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren 
Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten Sach-
verständigen in Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der 
zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung 
benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den Schadenort zuständige 
Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung durch die ARAG ist der Versicherungs-
nehmer auf diese Folge hinzuweisen.  

b)  Die ARAG darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewerber des Versiche-
rungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Per-
son, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem 
ähnlichen Verhältnis steht.  

c)  Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten 
Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung 
eines Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so 
wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsge-
richt ernannt.  

4. Feststellung 

 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 

a)  die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden 
für den Versicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln der Technik frühestens er-
kennbar war; 

b)  den Umfang der Beschädigung und der Zerstörung, insbesondere 

aa)  ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädigten versicher-
ten Sachen mit deren Werten unmittelbar vor dem Schaden sowie deren Neuwerten 
zur Zeit des Schadens; 

bb)  die für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung in den Zustand vor Schaden-
eintritt erforderlichen Kosten; 

cc)  die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen; 

c)  die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten. 

5.  Verfahren nach Feststellung  

 Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die 
Feststellungen der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt die ARAG sie unverzüglich dem 
Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Fest-
stellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden 
Parteien gleichzeitig.  

 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien ver-
bindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich 
abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet die ARAG die Entschädi-
gung.  

 Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt 
auch, wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie ver-
zögern.  

6. Kosten  

 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die 
Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.  

7.  Obliegenheiten  

 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
nicht berührt. 
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Teil „G“  Besondere Bedingungen für den Haus- und Wohnungs-Schutzbrief  

§ 1  Service und Kostenersatz nach Meldung an das ARAG Notruf-Telefon 

 1. Wenn ein Schadenereignis eintritt, erbringt die ARAG die in den §§ 4 bis 14 genannten Leistungen 
als Service und übernimmt die Kosten der von uns organisierten Serviceleistungen. 

 Die Leistung gemäß §15 ist unabhängig vom Eintritt eines Schadenereignisses. 

2. Voraussetzung für die Erbringung der Serviceleistungen und den Kostenersatz ist, dass der Versi-
cherungsnehmer oder eine sonstige versicherte Person der ARAG das Schadenereignis über das 
Notruf-Telefon der ARAG melden und der ARAG die unverzügliche Organisation der Leistung ü-
berlassen. Das Notruf-Telefon ist hierfür unter der Rufnummer 0211 / 963 1405 an allen Tagen des 
Jahres rund um die Uhr einsatzbereit. 

§ 2  Versicherte Personen 

 Alle Leistungen dieses Schutzbriefs stehen dem Versicherungsnehmer und den Personen, die mit Ihm 
in häuslicher Gemeinschaft leben, zu (versicherte Personen). 

§ 3  Entschädigungsgrenzen und Jahreshöchstleistung 

 Für die in den §§ 4 bis 14 genannten Serviceleistungen übernimmt die ARAG jeweils Kosten von 
höchstens 500 Euro pro Schadenereignis. Der Ersatz von Kosten ist in diesen Fällen auf 1.500 Euro für 
alle Schadenereignisse begrenzt, die der Versicherungsnehmer innerhalb eines Versicherungsjahres 
an das Notfall-Telefon der ARAG meldet (Jahreshöchstleistung). 

Die genannten Entschädigungsgrenzen gelten nicht für den Daten- und Dokumentendepot (siehe 
§15). 

§ 4  Schlüsseldienst im Notfall 

 Gelangt der Versicherungsnehmer nicht in die versicherte Wohnung (siehe Teil „A“, §17 Nr. 1), weil der 
Schlüssel für seine Wohnungstür abhanden gekommen ist oder weil er sich versehentlich ausgesperrt 
hat, organisiert die ARAG das Öffnen der Wohnungstür durch eine Fachfirma (Schlüsseldienst). Die 
ARAG übernimmt die Kosten für das Öffnen der Wohnungstür durch den Schlüsseldienst sowie die 
Kosten für ein provisorisches Schloss, wenn das Türschloss durch das Öffnen der Tür funktionsunfähig 
werden sollte. Diese Leistungen übernimmt die ARAG auch, wenn der Versicherungsnehmer ohne 
Verschulden oder aufgrund eines versehentlichen Vorfalls in der Wohnung eingesperrt ist und diese 
nicht verlassen kann. 

§ 5  Rohrreinigung im Notfall 

 1. Wenn in der versicherten Wohnung des Versicherungsnehmers (siehe Teil „A“, §17 Nr. 1) Abfluss-
rohre von Bade- oder Duschwannen, Wasch- oder Spülbecken, WC, Urinalen, Bidets oder Boden-
abläufen verstopft sind und dies nicht ohne eine fachmännische Behebung beseitigt werden kön-
nen, organisiert die ARAG den Einsatz einer Rohrreinigungsfirma und übernimmt die Kosten für 
die Behebung der Rohrverstopfung. 

2. Die ARAG erbringt keine Leistungen, wenn  

a)  die Rohrverstopfung bereits vor Versicherungsbeginn vorhanden war oder 

b)  die Ursache der Rohrverstopfung für den Versicherungsnehmer erkennbar außerhalb seiner 
Wohnung liegt. 

§ 6  Wasserinstallation im Notfall 

 1. Wenn aufgrund eines Defektes an einer Armatur, einem Boiler, der Spülung des WC’s oder des U-
rinals oder am Haupthahn versicherte Wohnung (siehe Teil „A“, §17 Nr. 1) des Versicherungsneh-
mers das Kalt- oder Warmwasser nicht mehr abgestellt werden kann oder die Kalt- oder Warm-
wasserversorgung unterbrochen ist, organisiert die ARAG den Einsatz eines Sanitär-
Installateurbetriebes. Die ARAG übernimmt die Kosten für die Behebung des Defektes. 

2. Die ARAG erbringt keine Leistungen 

a)  für die Behebung von Defekten, die vor Versicherungsbeginn vorhanden waren, 

b)  für den Austausch defekter Dichtungen und verkalkter Bestandteile oder von verkalktem 
Zubehör der Armaturen und Boiler, 

c)  für die ordentliche Instandhaltung bzw. Wartung der Sanitärinstallation Ihrer Wohnung. 

§ 7  Elektroinstallation im Notfall 

 1. Bei Defekten an der Elektroinstallation in der versicherten Wohnung (siehe Teil „A“, §17 Nr. 1) or-
ganisiert die ARAG den Einsatz eines Elektro-Installationsbetriebes und übernimmt die Kosten für 
die Behebung des Defektes. 
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2. Die ARAG erbringt keine Leistungen 

a)  für die Behebung von Defekten an elektrischen und elektronischen Geräten wie z.B. 
Waschmaschinen, Trocknern, Geschirrspülern, Herden, Backöfen, Dunstabzugshauben, 
Heizkesseln, Heizungssteuerungsanlagen, Kühlschränken, Tiefkühlgeräten, Lampen, 
Leuchtmitteln, Computern, Telefonanlagen, Fernsehern, Stereoanlagen, Video- und DVD-
Playern, 

b)  für die Behebung von Defekten an Stromverbrauchszählern, 

c)  für die Behebung von Defekten, die bereits vor Versicherungsbeginn vorhanden waren, 

d)  für die ordentliche Instandhaltung bzw. Wartung der Elektroinstallation in der versicherten 
Wohnung. 

§ 8  Heizungsinstallation im Notfall 

 1. Die ARAG organisiert den Einsatz eines Heizungs-Installationsbetriebes und übernimmt die Kos-
ten für die Behebung des Defektes, wenn in der versicherten Wohnung (siehe Teil „A“, §17 Nr. 1) 

a)  Heizkörper des Versicherungsnehmers wegen Defekten an zugehörigen Thermostatventilen 
nicht in Betrieb genommen werden können, 

b)  aufgrund eines Bruchschadens oder Undichtigkeit Heizkörper repariert oder ersetzt werden 
müssen. 

2. Die ARAG erbringt keine Leistungen 

a)  für die Behebung von Defekten, die bereits vor Vertragsbeginn vorhanden waren, 

b)  für die Behebung von Defekten an Heizkesseln, Brennern, Tanks und Heizungsrohren, 

c)  für die Behebung von Schäden durch Korrosion, 

d)  für die ordentliche Instandhaltung bzw. Wartung der Heizungsinstallation in dem versicher-
ten Objekt. 

§ 9  Notheizung 

 Fällt während der Heizperiode die Heizungsanlage in der versicherter Wohnung (siehe Teil „A“, §17 Nr. 
1) unvorgesehen aus und ist eine Abhilfe durch den Heizungsinstallateur-Service im Notfall nicht mög-
lich, so stellt die ARAG dem Versicherungsnehmer bis zu 3 elektrische Leih-Heizgeräte zur Verfügung 
und übernimmt hierfür die Kosten. 

§ 10  Bekämpfung von Schädlingen 

 1. Ist das versicherte Objekt (siehe Teil „A“, §17 Nr. 1) von Schädlingen befallen und kann der Befall 
aufgrund seines Ausmaßes nur fachmännisch beseitigt werden, organisiert die ARAG die Schäd-
lingsbekämpfung durch eine Fachfirma und übernimmt die Kosten. Schädlinge sind Schaben (z.B. 
Kakerlaken), Ratten, Mäuse, Motten, Ameisen und Silberfischchen. 

2. Die ARAG erbringt keine Leistungen, wenn der Befall des versicherten Objektes durch Schädlinge 
bereits vor Vertragsbeginn für Sie erkennbar war. 

§ 11  Entfernung von Wespen-, Hornissen- und Bienennestern 

 1. Wird in bzw. außen an der versicherten Wohnung (siehe Teil „A“, §17 Nr. 1) ein Wespen-, Hornis-
sen- und Bienennest entdeckt, organisiert die ARAG dessen fachgerechte Entfernung und Umsied-
lung und übernimmt die hierbei entstehenden Kosten. 

2. Die ARAG erbringt keine Leistungen, wenn  

a)  die Entfernung bzw. Umsiedlung des Nestes aus rechtlichen Gründen, z.B. wegen des Ar-
tenschutzes, nicht zulässig ist, 

b)  das Nest bereits vor Vertragsbeginn vorhanden war. 

§ 12  Unterbringung von Tieren im Notfall 

 1. Die ARAG organisiert innerhalb der Bundesrepublik Deutschland die Unterbringung und Versor-
gung von Hunden, Katzen, Hamstern, Meerschweinchen, Kaninchen und Ziervögeln, die im Haus-
halt des Versicherungsnehmers leben, wenn der Versicherungsnehmer durch Unfall, Noteinwei-
sung in ein Krankenhaus oder Tod unvorhergesehen an der Betreuung der Tiere gehindert ist und 
eine andere Person zur Betreuung nicht zur Verfügung steht. 

2. Die Unterbringung erfolgt in einer Tierpension bzw. in einem Tierheim. 

3. Der Anspruch auf die Unterbringung von Tieren im Notfall gemäß Nr. 1 kann außer vom Versiche-
rungsnehmer und den mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen auch von dessen 
Verwandten, die nicht mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben, geltend gemacht werden. 
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§ 13  Kinderbetreuung im Notfall 

 1. Die ARAG organisiert innerhalb der Bundesrepublik Deutschland die Betreuung von Kindern unter 
16 Jahren, die im Haushalt des Versicherungsnehmers leben, wenn der Versicherungsnehmer o-
der eine andere versicherte Person durch Unfall, Noteinweisung ins Krankenhaus oder Tod unvor-
hergesehen an der Betreuung der Kinder gehindert ist und eine andere versicherte Person zur 
Betreuung nicht zur Verfügung steht. 

2: Die Betreuung erfolgt nach Möglichkeit in der versicherten Wohnung, und zwar so lange, bis sie 
anderweitig, z.B. durch einen Verwandten, übernommen werden kann, längstens jedoch für die 
Dauer von 48 Stunden. Die ARAG übernimmt die hierdurch entstehenden Kosten. 

3. Der Anspruch auf die Betreuung von Kindern im Notfall gemäß Nr. 1 kann außer vom Versiche-
rungsnehmer und den mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen auch von seinen 
Verwandten, die nicht mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben, geltend gemacht werden. 

§ 14  Ersatzwohnung 

 1. Wird die versicherte Wohnung (siehe Teil „A“, §17 Nr. 1) durch Feuer, Leitungswasser, Einbruch-
diebstahl oder durch eine sich verwirklichende Naturgefahr unbenutzbar, organisieret die ARAG 
eine angemessene Ersatzwohnung (Hotel, Pension, Mietwohnung u. dergl.). Die Kosten für die Er-
satzwohnung werden nicht übernommen.  

2. Naturgefahren sind Sturm, Hagel, Überschwemmung, Rückstau, Erdsenkung, Erdrutsch, Schnee-
druck, Lawine und Vulkanausbruch.  

§ 15  Dokumenten- und Datendepot 

 1. Der Versicherungsnehmer kann Kopien seiner persönlichen Dokumente (Reisepass, Personalaus-
weis, Führerschein, Kredit- und Bezahlkarten usw.; höchstens 20 DIN A4-Seiten) und Daten in ei-
nem von der ARAG vorgehaltenen Dokumenten- und Daten-Depot archivieren lassen. Der Zugriff 
auf das Depot ist nur dem Versicherungsnehmer und ggf. den durch ihn benannten Vertrauens-
personen möglich. Die ARAG stellt dem Versicherungsnehmer die archivierten Kopien nach Be-
nachrichtigung unverzüglich per Telefax, Post oder E-Mail zur Verfügung. Außerdem unterstützt 
die ARAG den Versicherungsnehmer bei der Beschaffung von Ersatzdokumenten durch Nennung 
der zuständigen Behörden und durch Informationen, welche Unterlagen für die Ausstellung der 
Ersatzdokumente erforderlich sind. 

2. Die ARAG verpflichtet sich, den Inhalt der Dokumente vertraulich zu behandeln und die archivier-
ten Kopien nach Beendigung des Vertrages zu vernichten. 
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Datenschutzeinwilligungserklärung 

 
 
 

I. Bedeutung dieser Erklärung und Widerrufsmöglichkeit 

 
Ihre personenbezogenen Daten benötigt die ARAG insbesondere zur Einschätzung des zu versichernden 
Risikos (Risikobeurteilung), zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch, zur Überprüfung unserer 
Leistungspflicht, zu Ihrer Beratung und Information sowie allgemein zur Antrags-, Vertrags- und Leis-
tungsabwicklung. 

Personenbezogene Daten dürfen nach geltendem Datenschutzrecht nur erhoben, verarbeitet oder ge-
nutzt werden (Datenverwendung), wenn dies ein Gesetz ausdrücklich erlaubt oder anordnet, oder wenn 
eine wirksame Einwilligung des Betroffenen vorliegt. 

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen 
Daten (z.B. Alter oder Adresse) erlaubt, wenn es der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder 
vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses dient (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG). Das gleiche gilt, soweit es zur
Wahrung berechtigter Interessen der verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der An-
nahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung 
oder Nutzung überwiegt (§ 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG). Die Anwendung dieser Vorschriften erfordert in der 
Praxis oft eine umfangreiche und zeitintensive Einzelfallprüfung. Auf diese kann bei Vorliegen dieser
Einwilligungserklärung verzichtet werden. Zudem ermöglicht diese Einwilligungserklärung eine Daten-
verwendung auch für die Fälle, die nicht von vorne herein durch die Vorschriften des Bundesdaten-
schutzgesetzes erfasst werden (Vgl. dazu Ziffer II.).  

Die Einwilligung ist ab dem Zeitpunkt der Antragstellung wirksam. Sie wirkt unabhängig davon, ob spä-
ter der Versicherungsvertrag zustande kommt. Es steht Ihnen frei, diese Einwilligung mit Wirkung für die 
Zukunft jederzeit ganz oder teilweise zu widerrufen. 

II. Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen Daten 

 Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten unter Beachtung der Grundsätze der Da-
tensparsamkeit und der Datenvermeidung verwendet werden: 

1. a) zur Risikobeurteilung, zur Vertragsabwicklung und zur Prüfung der Leistungspflicht; 

b) zur Weitergabe an den/die für mich zuständigen Vermittler, soweit dies der ordnungsgemäßen 
Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient; 

2. zur Risikobeurteilung durch Datenaustausch der risikorelevanten Daten mit dem Vorversicherer,
den ich bei Antragstellung angegeben habe; 

3. zur gemeinschaftlichen Führung von Datensammlungen der zur ARAG Gruppe gehörenden Unter-
nehmen (die im Internet unter www.ARAG.de einsehbar sind oder mir auf Wunsch mitgeteilt wer-
den), um die Anliegen im Rahmen der Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung schnell, effek-
tiv und kostengünstig bearbeiten zu können (Beispiele: richtige Zuordnung meiner Post oder Bei-
tragszahlungen). Diese Datensammlungen enthalten Daten wie z. B. Name, Adresse, Geburtsda-
tum, Kundennummer, Versicherungsnummern, Kontonummer, Bankleitzahl, Art der bestehenden 
Verträge, sonstige Kontaktdaten. 

4. zur Risikobeurteilung und Abwicklung der Rückversicherung. Dies erfolgt durch Übermittlung an
und zur Verwendung durch die Rückversicherer, bei denen mein zu versicherndes Risiko geprüft
oder abgesichert werden soll. Eine Absicherung bei Rückversicherern im In- und Ausland dient dem 
Ausgleich der von der ARAG übernommenen Risiken und liegt damit auch in meinem Interesse. In 
einigen Fällen bedienen sich Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie – sofern erforder-
lich – ebenfalls entsprechende Daten übermitteln; 

5. durch andere Unternehmen / Personen innerhalb und außerhalb der ARAG Gruppe, denen die
ARAG Aufgaben ganz oder teilweise zur Erledigung überträgt (z.B. Dienstleistungsgesellschaften). 
Diese Dienstleistungsgesellschaften werden eingeschaltet, um die Antrags-, Vertrags- und Leis-
tungsabwicklung möglichst schnell, effektiv und kostengünstig zu gestalten. Eine Erweiterung der 
Zweckbestimmung der Datenverwendung ist damit nicht verbunden. Die beauftragten Dienstleis-
tungsgesellschaften sind im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung verpflichtet, ein angemessenes Da-
tenschutzniveau sicher zu stellen, einen zweckgebundenen und rechtlich zulässigen Umgang mit
den Daten zu gewährleisten sowie den Grundsatz der Verschwiegenheit zu beachten; 

6. zur Verhinderung des Versicherungsmissbrauchs bei der Risikobeurteilung und bei der Klärung von
Ansprüchen aus dem Versicherungsverhältnis durch die Nutzung eines Hinweis- und Informations-
systems der Versicherungswirtschaft mit Daten, die der Gesamtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e.V. (GDV) im Auftrag der Versicherer verschlüsselt. Auf Basis dieses Systems kann
es zu einem auf den konkreten Anlass bezogenen Austausch personenbezogener Daten zwischen 
dem anfragenden und dem angefragten Versicherer kommen; eine genaue Funktionsbeschreibung 
ist im Internet auf der Seite des GDV verfügbar und wird mir auf Wunsch zur Verfügung gestellt; 

7. zur Beratung und Information über Versicherungs- und sonstige Finanzdienstleistungen durch: 

a) die ARAG, andere Unternehmen der ARAG Gruppe und den für mich zuständigen Vermittler; 

b) Kooperationspartner der ARAG (die im Internet unter www.ARAG.de einsehbar sind oder mir
auf Wunsch mitgeteilt werden); soweit aufgrund von Kooperationen mit Gewerkschaf-
ten/Vereinen Vorteilskonditionen gewährt werden, bin ich damit einverstanden, dass die ARAG 
zwecks Prüfung, ob eine entsprechende Mitgliedschaft besteht, mit den Gewerkschaf-
ten/Vereinen einen Datenabgleich vornimmt. 
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